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1. Versicherungsgrundlagen 

1.1. Versicherungsträger 

Als Versicherer gilt die auf der Versicherungsbestätigung aufgeführte Krankenversicherung. Der Versicherer 

ist die Anlaufstelle für sämtliche Belange der versicherten Person, sofern in diesen Bestimmungen nicht 

ausdrücklich eine andere Gesellschaft erwähnt wird. 

Versicherungsträgerin der Annullierungskosten-Versicherung ist die Helvetia Schweizerische 

Versicherungsgesellschaft AG, St. Gallen. Zuständig für diese Versicherung ist die Europäische 

Reiseversicherung (nachfolgend ERV genannt), Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische 

Versicherungsgesellschaft AG, mit Sitz in Basel. 

Die ÖKK Versicherungen AG hat zugunsten der versicherten Personen mit der ERV als Versicherungsträgerin 

einen Kollektivversicherungsvertrag abgeschlossen, welcher den versicherten Personen für die 

Annullierungskosten-Versicherung ein direktes Forderungsrecht gegenüber dieser einräumt. 

1.2. Zweck 

Die Versicherung erbringt Leistungen in Zusammenhang mit einer Reiseannullierung oder einem 

Reisezwischenfall bei vorzeitigem Reiseabbruch oder –verlängerung. 

Es handelt sich um eine Schadenversicherung. 

1.3. Örtlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

1.4. Zeitlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt für den auf der Versicherungsbestätigung angegebenen Zeitraum. 

Die Deckung beginnt mit dem Abschluss der Versicherung bzw. bei bestehendem Versicherungsschutz mit 

der Buchung der Reiseleistung und endet mit der Beendigung der versicherten Reiseleistung (Check-in, 

Besteigen des gebuchten Transportmittels usw.). 

1.5. Versicherungsabschluss 

Der Versicherungsabschluss steht allen Personen ohne Altersbeschränkung offen, die über die 

obligatorische Krankenpflegeversicherung nach Krankenversicherungsgesetz (KVG) und den gesetzlichen 

Wohnsitz in der Schweiz verfügen. 

Zudem kann die Versicherung von Personen abgeschlossen werden, die über die entsprechende 

obligatorische Krankenpflegeversicherung im Fürstentum Liechtenstein verfügen und gleichzeitig ihren 

gesetzlichen Wohnsitz dort haben. 
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1.6. Widerrufsrecht  

Bei einer Versicherungsdauer von mehr als 30 Tagen kann der Antrag auf Versicherungsabschluss innerhalb 

von 14 Tagen seit der Beantragung zurückgezogen werden. Mit Abgabe der Widerrufserklärung fallen 

sämtliche Verpflichtungen des Versicherers dahin.  

Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsnehmer dem Versicherer am letzten Tag der Widerrufsfrist 

seinen Widerruf mitteilt oder seine Widerrufserklärung der Post übergibt. 

1.7. Versicherte Personen 

Versicherungsnehmer ist die Person, die mit dem Versicherer einen Versicherungsvertrag abgeschlossen 

hat. 

1.7.1. Einzelversicherung 

Versichert ist die auf der Versicherungsbestätigung aufgeführte Person. 

1.7.2. Familienversicherung 

Versichert sind der auf der Versicherungsbestätigung aufgeführte Versicherungsnehmer sowie dessen Ehe- 

resp. Lebenspartner und seine/dessen Kinder, sofern diese mit dem Versicherungsnehmer im gleichen 

Haushalt leben. 

1.8. Auflösung des Kollektivvertrages 

Die Versicherung erlischt bei Auflösung des Kollektivvertrages zwischen der ERV und ÖKK Versicherungen 

AG. Die Auflösung muss der versicherten Person spätestens einen Monat vor Erlöschen des 

Versicherungsschutzes schriftlich mitgeteilt werden. 

1.9. Verjährung 

Der Leistungsanspruch der versicherten Person gegenüber dem Versicherer verjährt fünf Jahre nach Eintritt 

der Tatsache, die die Leistungspflicht des Versicherers begründet. 

1.10. Versicherungsvertragsgesetz 

Soweit in diesen Vertragsbestimmungen keine abweichenden Regelungen festgehalten sind, gelten die 

Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) vom 2. April 1908 in der Fassung 

vom 1. Januar 2022. 

2. Versicherte Ereignisse 

Versicherungsschutz besteht, wenn die versicherte Person die gebuchte Reiseleistung nicht antreten kann, 

vorzeitig abbrechen oder verlängern muss infolge eines der nachgenannten Ereignisse, sofern dieses nach 

Abschluss der Versicherung bzw. Buchung der Reiseleistung eingetreten ist: 

a) unvorhersehbare schwere Krankheit, schwere Verletzung, schwere Schwangerschaftskomplikation oder 

Tod 

 einer versicherten Person, 
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 einer mitreisenden Person, 

 einer nicht mitreisenden Person, die der versicherten Person sehr nahesteht, 

 des direkten Stellvertreters am Arbeitsplatz, sodass die Anwesenheit der versicherten Person dort 

unerlässlich ist, 

b) Streik (vorbehalten aktive Beteiligung) auf der geplanten Reiseroute im Ausland, 

c) Unruhen aller Art oder Elementarereignisse an der Reisedestination, wenn diese das Leben und das 

Eigentum der versicherten Person konkret gefährden und eine offizielle Reisewarnung der 

schweizerischen Behörden für die Reisedestination besteht resp. wenn deshalb die Fortsetzung der 

Reise oder des Aufenthaltes verunmöglicht oder unzumutbar wird, 

d) schwere Beeinträchtigung des Eigentums der versicherten Person an ihrem Wohnort infolge Feuer-, 

Elementar-, Diebstahl- oder Wasserschaden, sodass ihre Anwesenheit zu Hause unerlässlich ist, 

e) Ausfall oder Verspätung – beides infolge technischen Defekts oder Personenunfalls – des zu 

benützenden öffentlichen Transportmittels zum offiziellen Abreiseort (Flughafen, Abgangsbahnhof, 

Hafen oder Careinstieg) im Wohnstaat, 

f) wenn innerhalb der letzten 30 Tage vor der Abreise 

 die versicherte Person unvorhersehbar bei einem neuen Arbeitgeber eine neue dauerhafte 

Arbeitsstelle im Angestelltenverhältnis antritt (Beförderungen usw. sind ausgeschlossen) oder 

 der Arbeitsvertrag der versicherten Person ohne ihr eigenes Verschulden von ihrem Arbeitgeber 

gekündigt wird, und 

g) Diebstahl von Fahrkarten, Reisepass oder Identitätskarte. 

Ist die Person, welche die Annullierung durch ein versichertes Ereignis auslöst, mit der versicherten Person 

weder verwandt noch verschwägert, so besteht ein Leistungsanspruch nur, wenn die versicherte Person die 

Reiseleistung allein antreten müsste. 

3. Versicherungsleistungen 

3.1. Grundsatz 

Massgebend für die Beurteilung des Leistungsanspruchs ist das Ereignis, welches die Annullierung, den 

Reiseabbruch oder die Verlängerung der Reiseleistung auslöst. Vorgängige oder nachträgliche Ereignisse 

werden nicht berücksichtigt. 

3.2. Annullierungskosten 

Bei Eintritt des versicherten Ereignisses übernimmt die Versicherung die effektiv entstehenden 

Annullierungskosten (exkl. Sicherheits- und Flughafentaxen). Gesamthaft ist diese Leistung durch den 

Reiseleistungspreis bzw. die versicherte Summe begrenzt. 

Unverhältnismässige oder mehrmalige Bearbeitungsgebühren sind nicht versichert. 

3.3. Mehrkosten 

Die Versicherung vergütet die Mehrkosten bei verspätetem Reiseantritt, vorzeitigem Reiseabbruch oder 

Verlängerung der Reise, wenn die Reiseleistung infolge des versicherten Ereignisses nicht zur vorgesehenen 

Zeit angetreten werden kann, vorzeitig abgebrochen oder verlängert werden muss. 
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Mehrkosten zur Verlängerung der Reise werden während maximal 7 Tagen erstattet. 

Werden Mehrkosten geltend gemacht, entfällt der Anspruch auf Annullierungskosten. 

3.4. Unbenützte Reiseleistung 

Die Versicherung vergütet die anteilsmässigen Kosten der nicht benützten Reiseleistung (exkl. Kosten der 

ursprünglich gebuchten Rückreise) bei vorzeitigem Reiseabbruch. Diese Leistung ist auf den 

Reiseleistungspreis bzw. die in der Versicherungsbestätigung festgehaltene Versicherungssumme begrenzt. 

3.5. Deckungssummen 

Die Leistungen für Annullierungskosten oder Mehrkosten bei verspätetem Reiseantritt oder vorzeitigem 

Reiseabbruch sind auf CHF 10’000 pro Ereignis und Person bzw. CHF 20’000 pro Ereignis und Familie 

begrenzt.  

Mehrkosten zur Verlängerung der Reise sind auf maximal CHF 700 pro Person oder bei Benützung eines 

Mietwagens auf CHF 1’000, gleichgültig, wie viele Personen den Mietwagen benutzen, begrenzt. 

Die Leistungen im Rahmen des Freizeitschutzes (Tagesausflüge, Weiterbildungskurse, Konzerttickets, 

Skiabos, Startgeld für Stadtlauf usw.) sind auf CHF 500 pro Person und Ereignis begrenzt. 

3.6. Leistungsausschluss 

Leistungen sind ausgeschlossen, 

a) wenn der Leistungsträger (Reiseunternehmer, Vermieter, Veranstalter usw.) die vereinbarte Leistung 

absagt oder aus objektiven Gründen hätte absagen müssen (dies gilt insbesondere für Pauschalreisen), 

b) wenn das Ereignis bei Abschluss der Versicherung oder Buchung der Reiseleistung bereits eingetreten 

ist oder erkennbar war, 

c) wenn das Leiden, das Anlass zur Annullierung, zum Reiseabbruch oder zur Reiseverlängerung gab, eine 

Komplikation oder Folge einer bei Versicherungsbeginn oder bei der Buchung der Reiseleistung bereits 

geplanten medizinischen Behandlung oder Operation war, 

d) wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation oder eines medizinischen Eingriffs 

im Zeitpunkt der Reisebuchung bereits bestanden haben und bis zum Reisedatum nicht abgeheilt sind, 

e) bei Annullierung, Reiseabbruch oder Reiseverlängerung ohne medizinische Indikation oder wenn das 

Arztzeugnis nicht zum Zeitpunkt der erstmöglichen Feststellung der Reiseunfähigkeit ausgestellt wurde 

oder durch eine telefonische Konsultation erwirkt wurde, 

f) wenn eine Annullierung infolge eines psychischen oder psychosomatischen Leidens 

 nicht durch die Feststellung und in einem am Tag der Annullierung ausgestellten Attest eines 

psychiatrischen Facharztes begründet werden kann und 

 von Personen im Angestelltenverhältnis nicht zusätzlich durch das Beibringen einer 100%-

Abwesenheitsbestätigung des Arbeitgebers während der Dauer der ärztlich attestierten 

Reiseunfähigkeit begründet werden kann, 

g) wenn der Gutachter (Experte, Arzt usw.), der Feststellungen über das Schadenereignis trifft, direkt 

begünstigt oder mit der versicherten Person verwandt oder verschwägert ist, 

h) bei Ereignissen, die eine Folge behördlicher Anordnungen (Haft, Ein- oder Ausreisesperre, Schliessung 

der Grenzen und/oder des Luftraums, Quarantäne usw.) sind, 
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i) welche die versicherte Person im Zusammenhang mit Selbstmord, Selbstverstümmelung und dem 

Versuch dazu herbeiführt, 

j) bei Annullierungen, Reiseabbrüchen oder Reiseverlängerungen die auf kriegerische Ereignisse oder auf 

Terrorismus zurückzuführen sind, 

k) bei Annullierungen, Reiseabbrüchen oder Reiseverlängerungen aufgrund von Ereignissen durch 

ionisierende Strahlen irgendwelcher Art, insbesondere auch aus Atomkernumwandlungen, 

l) wenn das Ereignis, welches Anlass zur Annullierung, zum Reiseabbruch oder zur Reiseverlängerung gibt, 

durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln oder Unterlassen verursacht wird oder auf 

Ausserachtlassung der allgemein üblichen Sorgfaltspflicht zurückzuführen ist, 

m)  wenn ein Ereignis, welches zur Annullierung, zum Reiseabbruch oder zur Reiseverlängerung führt, 

durch den Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder Arzneimitteln verursacht wird, 

n) wenn das Ereignis, welches Anlass zur Annullierung, zum Reiseabbruch oder zur Reiseverlängerung gibt, 

anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen oder Vergehen oder des Versuchs dazu entsteht, 

o) wenn Mehrkosten für einen vorzeitigen Reiseabbruch oder für eine Reiseverlängerung geltend gemacht 

werden, ohne diese Kosten zuvor von der ÖKK Notrufzentrale genehmigen zu lassen und 

p) bei Epidemien und Pandemien sowie den Folgen daraus. Vorbehalten bleiben alle abschliessend 

aufgezählten versicherten Ereignisse. 

3.7. Chronisch Kranke 

Chronisch Kranke haben sich unmittelbar vor der Buchung einer Reiseleistung ihre Reisefähigkeit in einem 

dann auszustellenden Arztzeugnis bestätigen zu lassen. 

Leidet eine versicherte Person an einer chronischen Krankheit, ohne dass deswegen die Reiseleistung bei 

Abschluss der Versicherung bzw. Buchung der Reiseleistung infrage gestellt erscheint, so zahlt die 

Versicherung die entstehenden versicherten Kosten, wenn die Reiseleistung wegen unvorhersehbarer, 

schwerer akuter Verschlimmerung dieser Krankheit annulliert werden muss oder wenn als Folge der 

chronischen Krankheit der Tod eintritt. 

3.8. Forderungsabtretung 

Mit der Schadenzahlung durch die ERV tritt die versicherte Person ihre Forderung aus dem 

Versicherungsvertrag pauschal und automatisch an die ERV ab. 

3.9. Haftung Versicherungsträger 

Die ERV bietet nur insoweit Versicherungsschutz und ist nur insoweit bei Schadenforderungen oder 

sonstigen Begünstigungen haftbar, als diese keiner Sanktionsverletzung oder Beschränkung der UN-

Resolutionen und keiner Verletzung von Handels- oder Wirtschaftssanktionen der Schweiz, der 

Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika entgegenstehen. 

4. Verhaltenspflichten auf Reisen 

Bei der Beurteilung, ob eine Reise in ein Land wegen Streiks, Unruhen, Krieg, Terroranschlägen usw. 

zumutbar ist oder nicht, sind ausschliesslich die geltenden Empfehlungen oder offiziellen Reisewarnungen 

der schweizerischen Behörden massgebend. Es sind dies in erster Linie das Eidgenössische Departement für 

auswärtige Angelegenheiten (EDA) sowie das Bundesamt für Gesundheit (BAG). 
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5. Pflichten im Schadenfall 

Die Buchungsstelle (Reisebüro, Transportunternehmen, Vermieter usw.) ist sofort nach Eintritt des 

Ereignisses zu benachrichtigen.  

Zudem muss der Versicherer im Schadenfall unverzüglich benachrichtigt werden. Dieser leitet den Fall zur 

weiteren Bearbeitung an die ERV weiter.  

Vor einem Reiseabbruch oder einer Reiseverlängerung muss immer die ÖKK Notrufzentrale kontaktiert 

werden. 

Bei Erkrankung oder Unfall ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen; dieser ist über die Reisepläne zu 

orientieren und seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die versicherte/anspruchsberechtigte Person hat 

die Ärzte, die sie behandelt haben, von der Schweigepflicht gegenüber den Versicherern zu entbinden. 

Folgende Dokumente müssen der ERV u. a. eingereicht werden: 

 die Buchungsbestätigung/Rechnung für die Reiseleistung sowie die Rechnungen für die 

Annullierungs- bzw. die Mehrkosten (Originale), 

 ein detailliertes Arztzeugnis bzw. eine Bescheinigung des Todesfalles oder ein anderes offizielles 

Attest und 

 die Kopie der Versicherungsbestätigung. 

6. Leistungen Dritter 

Ist die versicherte / anspruchsberechtigte Person von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versicherer 

entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund dieses Vertrages. Ist die ERV anstelle des 

Haftpflichtigen belangt worden, hat die versicherte Person ihre Haftpflichtansprüche bis zur Höhe der 

Aufwendungen der ERV abzutreten. 

Bei Mehrfachversicherung (freiwillige oder obligatorische Versicherung) erbringt die ERV ihre Leistungen 

subsidiär, es sei denn, die Versicherungsbedingungen des anderen Versicherers enthalten ebenfalls eine 

Subsidiärklausel. In diesem Fall sind die gesetzlichen Regelungen der Doppelversicherung anwendbar. Die 

versicherte/anspruchsberechtigte Person verpflichtet sich, im Leistungsfall bestehende 

Versicherungsdeckungen vollständig offen zu legen und zugänglich zu machen und ermächtigt die ERV, 

allfällige Ansprüche geltend zu machen. 

Bestehen mehrere Versicherungen bei konzessionierten Gesellschaften, so werden die Kosten gesamthaft 

nur einmal vergütet. 

7. Datenschutz 

Die Bearbeitung der Daten von versicherten Personen richtet sich nach den Bestimmungen des 

Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) und des Bundesgesetzes über den Datenschutz 

(DSG).  

Der Versicherer erfasst und bearbeitet Personen- und Geschäftsdaten, welche für die Vertrags- und 

Schadenabwicklung notwendig sind. Zudem kann der Versicherer die Daten für regulatorische 
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Auswertungen, die persönliche Kundenberatung und -betreuung sowie für Auswertungen für eine 

Steigerung der Produkte- und Dienstleistungsqualität verwenden.  

Die Personendaten werden vertraulich behandelt und gegen unberechtigte Einsichtnahme geschützt. 

Ausführliche Informationen zur Bearbeitung der Personendaten durch den Versicherer sind in dessen 

Datenschutzerklärung zu finden. 

8. Mitteilungen 

Alle Mitteilungen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person sind schriftlich oder in einer 

anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die zuständige Geschäftsstelle des Versicherers 

zu richten. 

9. Gerichtsstand 

Bei Streitigkeiten aus dieser Annullierungskosten-Versicherung steht der klagenden Person wahlweise die 

Anrufung des Gerichts am schweizerischen Wohnsitz oder am Geschäftssitz des Versicherungsträgers 

(Europäische Reiseversicherung, Basel) offen. 


